
Eigentumsgarantie

Institutsgarantie

Kern absolut geschützt
gegenüber Gesetzgeber

Art. 26 Abs. 1

Bestandesgarantie

Schutz im Einzelfall

Voraussetzungen für
Beschränkungen:
1. gesetzliche Grundlage
2. öffentliches Interesse
3. Verhältnismässigkeit

Art. 26 Abs. 1 und Art. 36

Wertgarantie

4.  volle Entschädigung
bei Expropriation

Art. 26 Abs. 2

formell

Entzug des Eigentums

materiell

Nutzungsbeschränkung wirkt wie formelle Expropriation

keine Entschädigung für weniger weitgehende
öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkungen


